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Vorbemerkung 
 
 
Der Verwalter ist stets Sachwalter für fremdes Vermögen. Die Verwaltung 
beruht auf einem gegenseitigen Vertrauensverhältnis zwischen Eigentümer und 
Verwalter. Dieses Vertrauensverhältnis setzt erfahrungsgemäß neben der 
persönlichen Zuverlässigkeit, Unparteilichkeit und geordneten 
Vermögensverhältnissen, auch spezielle Kenntnisse der Verwaltungstechnik, 
der wirtschaftlichen Geschäftsführung und einschlägiger privatrechtlicher 
Vorschriften voraus. 
 
Die Verwaltergebühr ist ein Entgelt für eine qualifizierte Dienstleistung. Deshalb 
wird ihre Höhe bestimmt durch den Umfang und die Güte der vom Verwalter 
und seinen Mitarbeitern zu erbringenden Leistungen. Ein Vergleich von 
Verwaltergebühren bei verschiedenen Verwalterangeboten ist also nur auf der 
Grundlage eines Vergleiches der Leistungen und der Leistungsfähigkeit der 
Verwaltungsfirmen möglich. 
 
Als Kunde sehen Sie das Ergebnis der Verwaltertätigkeit in Form der 
monatlichen Überschussabrechnungen inkl. Ausschüttung des Überschusses 
auf Ihr Konto, der entsprechenden Korrespondenz und der Jahresabrechnungen 
sowie Mietübersichten. 
 
Damit das Ergebnis stimmt und das Objekt in gepflegtem Zustand bleibt, 
erbringt der Verwalter viele Leistungen, die Grundlage einer ordnungsgemäßen 
Verwaltung sind. 
 
Ein Einblick in den Tätigkeitsbereich der Hausverwaltung erhalten Sie in dem 
nachfolgenden Leistungsverzeichnis. 
 
Als Verwaltung verfügen wir über eine 20-jährige Erfahrung. Neben den vielen 
„Routine-Aufgaben“ sind uns besondere Vorgänge  bei z.B. Baumängeln, 
Gewährleistungsfragen und/oder sonstige Vertragsverletzungen (Mietrecht 
usw.) bekannt und werden sicher abgearbeitet.  
 
Wenn notwendig können wir in besonderen Fällen auf ein Netzwerk von 
Anwälten, Gutachtern/Sachverständigen, Handwerkern usw. zugreifen, um so 
die Interessen der Eigentümer bestmöglich zu vertreten.  
 
Ihre Immobilienverwaltung 
 
 

 
 
 
 
_______________________     _______________________                                    
Ewald Decker         Robert Suijk
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Leistungsverzeichnis (1/2) 

A. Allgemeine Verwaltung 

1. Vertretung des Eigentümers in allen die Mietverwaltung betreffenden Angelegenheiten. 

2. Führen des notwendigen Schriftverkehrs. 

3. Führen aller notwendigen Verhandlungen mit Mietern, Pächtern und Dritten zur 
Wahrnehmung und Erhaltung der dem Eigentümer zustehenden Vermieterrechte. 

4. Verhandeln mit Behörden und Dritten. 

5. Vermietung von frei werdenden Wohnungen und Geschäftsräumen, ggf. auch über 
örtliche Makler. Abschließen der erforderlichen Miet-/Pachtverträge. (s. Preisübersicht) 

6. Kündigen von Miet-/Pachtverhältnissen auf der Grundlage spezieller Vollmachten. 
Veranlassen des zur Räumung Erforderlichen, bei Streitigkeiten unter Hinzuziehung eines 
Rechtsanwaltes. 

7. Durchführung der Hausordnung, ggf. zwangsweise und bei Bedarf unter Hinzuziehung 
eines Rechtsanwaltes. 

8. Übergeben der Wohnung an neue Mieter. 

9. Auswählen, Einarbeiten und Überwachen eines Hausmeisters, wenn erforderlich. 

10. Durchführung von Mieterhöhungsverlangen nach Beauftragung durch den Eigentümer. 

11. Übertragung der Prozessvollmacht an Rechtsanwälte im Falle eines gerichtlichen 
Vorgehens gegen Mieter oder Dritte. 

12. Unterrichtung des Eigentümers über wichtige Vorgänge durch Kopien des 
Schriftwechsels. 

 

B. Kaufmännische Betreuung 

1. Die Verwaltung legt ein Treuhand-Mietkonto an. 

2. Überwachen der pünktlichen Mietzahlungen. 

3. Mahnung säumiger Mieter/Pächter. 

4. Beauftragen von Rechtsanwälten mit der Beitreibung von Miet- und Pachtgeldern nach 
erfolglosem Mahnverfahren. 

5. Der Eigentümer ist verpflichtet, der Verwaltung sofort anzuzeigen, wenn Mieten oder 
sonstige das Haus betreffende Zahlungen unmittelbar bei ihm eingehen oder von ihm 
geleistet werden. 

6. Die Verwaltung übernimmt hinsichtlich der Geldverwaltung die Pflicht, alle im Rahmen der 
Mietverwaltung eingehenden Gelder als Fremdgeld streng getrennt zu halten von ihrem 
Eigengeld. 

7. Zahlen sämtlicher das Mietobjekt betreffender Steuern, Gebühren und Abgaben sowie 
Zins- und Tilgungsleistungen aus Schuldverhältnissen, die auf dem Mietobjekt ruhen, 
Handwerkerrechnungen und sonstiger Aufwendungen für das Haus aus dem Mietkonto, 
soweit die hierfür erforderlichen Unterlagen vollständig und rechtzeitig der Verwaltung 
vorliegen und ausreichende Geldmittel zur Verfügung stehen. 
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Leistungsverzeichnis (2/2) 
 

8. Prüfen der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit von Rechnungen und 
Gebührenbescheiden. 

9. Erfassen aller Einnahmen und Ausgaben nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen 
Buchführung. 

10. Jährliche Kostenzusammenstellung für die Heiz-/Warmwasserkostenabrechnung durch 
die Wärmemessdienste. 

11. Jährliche Betriebskostenabrechnung mit den Mietern. 

12. Jährliche Berichterstattung über das erwirtschaftete Ergebnis sowie regelmäßige 
Abschlagszahlungen in festzulegendem Turnus nach Liquidität auf dem Mietkonto. 

13. Festlegen und Überwachen von Mietkautionen. 

14. Information des Eigentümers bei zu erwartender Kontounterdeckung. 

15. Monatliche Abrechnung an den Eigentümer durch zusammengefasste Daten über Miet- 
und Kontenentwicklung. 

16. Bericht über Mietpreisentwicklung im Umfeld des Mietobjektes bei Bedarf. 

17. Technische Betreuung 

18. Veranlassen notwendiger Instandhaltungen, um die Funktionsfähigkeit des Gebäudes und 
des vermieteten Wohnraumes zu erhalten im Einvernehmen mit dem Eigentümer. 

19. Ausschreiben und Vergeben von Instandsetzungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem 
Eigentümer.  

C. Immobilienmanagement & mehr 

1. Instandsetzungsarbeiten, die keinen Aufschub zulassen (z. B. Rohrbrüche, 
Notmaßnahmen) sowie kleine Instandsetzungsaufträge bis z.B. 1.500,00 € + MwSt. 
bedürfen nicht der vorherigen Zustimmung des Eigentümers vor Auftragsvergabe. 

2. Jährliche Begehung zur Feststellung technischer Mängel. 

3. Erstellung eines Zustandsberichtes mit Empfehlung für Erhaltungsarbeiten. 

4. Durchführung von Abnahmen bei Wohnungsräumung und Erstellen eines 
Übergabeprotokolls. 

5. Beraten bei Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen mit ihren Auswirkungen. Die 
Planung, Durchführung und Überwachung von Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 
werden gesondert abgerechnet 

6. Die Verwaltung übernimmt keine eigene Unterhaltungspflicht und 
Verkehrssicherungspflicht. 

 
  

Ewald Decker, Immobilienverwaltung 
Alt Breinig 80 

52223 Stolberg 

Telefon: 02402 / 31 55 
Telefax: 02402 / 30 305 

 

E-mail: info@decker-immobilienverwaltung.de 
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Monatsabrechnung 
 
Jeweils für den abgelaufenen Monat erhält der Eigentümer eine Übersicht der Ein- und 
Ausgaben. Der Überschuss wird dem Eigentümer überwiesen. Die Abrechnungen sind 
transparent, einfach nachvollziehbar und geben stets eine Übersicht über die Einnahmen-
/Ausgabensituation. 
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Summe- und Saldenliste - Betriebskostenabrechnung 
 
Grundlage der nachfolgenden Betriebskostenabrechnung ist die Summen- und Saldenliste mit der 
Gegenüberstellung der Betriebskosten zu den Einnahmen aus der Nebenkostenvorauszahlung. 
Diese Liste wird 1:1 mit dem Kontoordner und den Belegen abgeglichen und daraus die 
Nebenkostenabrechnung erstellt. 
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Betriebskostenabrechnung 
 
Die Betriebskostenabrechnung erfolgt nach den aktuellen Vorgaben der Betriebskosten-
verordnung und den Regelungen des Mietvertrages. Die abgebildete Abrechnung gibt eine 
vollständige Übersicht aller Kosten und aller abzurechnenden Einheiten.  
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Miet-Abrechnung – Verbrauchszählererfassung 
 
Verbrauchserfassungsgeräte (Wasserzähler usw.) die nicht über externe Dienstleister erfasst und 
abgerechnet werden, werden von uns erfasst, auf Plausibilität geprüft und für die Mietabrechnung 
weiter verarbeitet. Es werden auch die gesetzlichen Vorschriften, wie Eichzeitüberwachung, 
Meldevorschriften der Eichbehörden usw. beachtet. 
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Mieter- Wirtschaftsplan 
 
Für das laufende Jahr erstellen wir einen Mieterwirtschaftsplan. Somit wird ersichtlich ob die 
aktuellen Vorauszahlungen für das laufende Jahr ausreichend sind oder eine Anpassung 
notwendig wird.  
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Mietaufstellung 
 
Mit der Mietaufstellung erhalten sie einen Überblick über die aktuellen Mieter, die Höhe der Miete 
inkl. qm-Preise, der Nebenkostenvorauszahlungen, der Jahreserträge usw.. Sie sehen alle 
relevanten Zahlen zu den Mieteinnahmen auf einem Blatt. Bei jedem Mieterwechsel, 
Mieterhöhung und/oder Vorauszahlungsanpassung wird die Mietaufstellung entsprechend 
angepasst.  
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Jahres – Mietzahlungsliste je Einheit 
 
Mit der Mietzahlungsliste überwachen wir, die laufenden Zahlungen der Mieter. 
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Jahresabschluss 
 
Mit dem Jahresabschluss können Sie alle Ein- und Ausgaben und den Jahresüberschuss 
beurteilen. 
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Preisübersicht:  

Monatliche Gebühren 
 

Miet-Verwaltung 
(freibleibend – je nach Größe, Objektbesonderheiten und Vertragslaufzeit können andere Konditionen verhandelt werden) 

 

Verwaltung je Einheit ab 20,00 € + MwSt./Einheit/Monat 

Verwaltung je Garage ab 2,50 € + MwSt./Einheit/Monat 

Verwaltung je Kfz.-Stellplatz ab  2,50 € + MwSt./Einheit/Monat 

 

Miet-Vermittlung 
(freibleibend – je nach Größe, Objektbesonderheiten und Vertragslaufzeit können andere Konditionen verhandelt werden) 

 
Seit dem 01.06.2015 gilt das „Bestellerprinzip“, d.h., dass der Vermieter als Auftraggeber die 
Maklergebühren zahlt. Die Kosten für die Inserate, die Erstellung von Fotodokumenten und 
Zusammenstellen weiterer Dokumenten, wie Grundriss, Energieausweis für das Internet und das 
Expose, sowie die Durchführung von Besichtigungsterminen, Bonitätsprüfung usw. berechnen wir 
wie folgt: 
 

Vermittlungsgebühr je Vermietung 1 Nettomiete + MwSt. = 1,19 NM/Einheit/Monat 

 

Sonstige Leistungen  
(freibleibend – je nach Größe, Objektbesonderheiten und Vertragslaufzeit können andere Konditionen verhandelt werden) 

 
Stundensatz für besondere Leistungen, die 
nicht Bestandteil der ordentlichen Hausverwaltung sind    60,00 € + MwSt./Std.  
 
 
Die Berechnung von Sonderleistungen berechnen immer nur nach Absprache. 
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